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Einreichung von Unionsmarkenanmeldungen 

Nach Art. 25 Abs, 1 der Verordnung (EU) Nr. 2015/2424 zur Änderung der 
Gemeinschaftsmarkenverordnung („Unionsmarkenverordnung UMV“) können Anmeldungen 
von Unionsmarken ausschließlich beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum 
(EUIPO) eingereicht werden. Für weitere Informationen: www.euipo.europa.eu 
 
Einreichung beim EUIPO 

Im Fall einer direkten Anmeldung mit der Post oder durch Zustelldienste ist diese an 
folgende Adresse zu richten: 
 
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) 
Avenida de Europa 4 
E-03008 Alicante  
 
Mitteilungen, die per Fax gesandt werden, sind nur an die folgende Faxnummer des EUIPO 
zu richten: +34 965 131 344 
Bei Telefxeingaben ist die Übermittlung einer Bestätigungskopie per Post weder erforderlich 
noch vom EUIPO empfohlen)  
 
Elektronische Anmeldung (e-filing): https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/web/guest/apply-now 
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